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7Ob751/79

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1973

Norm

ABGB §1098 IId

Rechtssatz

Dem Bestandgeber muß ein Interesse an der Verwendung des Bestandobjektes zu dem bedungenen Zweck zuerkannt

werden, weil längere Untätigkeit zur Einwendung des Bestandnehmers führen kann, der Mietvertrag sei konkludent

geändert worden. Der Vermieter darf nicht gezwungen werden, die Verwendung des Bestandobjektes zu einem ganz

anderen als dem ausdrücklich bedungenen Zweck zu dulden.
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